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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/11186 — 

Berichte über eine Intensivierung der militärischen und polizeilichen Kooperation 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei 

Die Europäische Union hat auf ihrem Luxemburger Gipfel am 12./ 
13. Dezember 1997 erklärt, daß die Türkei u. a. aufgrund von Menschen-
rechtsverletzungen, Defiziten bei der Demokratisierung und der Kur-
denfrage nicht in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen, son-
dern zunächst über eine gesonderte Strategie an die EU herangeführt 
werden solle. In ihrem Bericht über die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU seit der Zollunion stellt die Europäische 
Kommission fest, daß sich die Menschenrechtslage in der Türkei nicht 
verbessert hat. Die Kommission wiederholt hierin die Forde rungen nach 
Einhaltung der Menschenrechtsstandards insbesondere bei den Kon-
flikten in der Kurdenfrage und forde rt  die Türkei zur Suche nach einer 
politischen Lösung des Konfliktes auf. 

Am 25. Mai 1998 haben sich die EU-Außenminister auf einen euro-
päischen Verhaltenskodex bei Waffenexporten verständigt. Dieser sieht 
vor, daß ein Mitgliedstaat keine Rüstungsexportlizenzen erteilen soll, 
wenn die Gefahr besteht, daß die Exportgüter bei internen Repressionen 
benutzt werden. Ebenso sollen keine Expo rte genehmigt werden, die 
bewaffnete Konflikte provozieren oder verlängern oder bestehende in-
terne Konflikte oder Spannungen verstärken (vgl. EU Code of Conduct 
for Arms Exports). Punkt 5(a) des Code of Conduct sieht vor, daß zwar 
Rücksicht auf die Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen von Mit-
gliedstaaten und befreundeten und verbündeten Staaten genommen 
wird. Gleichzeitig darf dies aber nicht bedeuten, daß die Einhaltung der 
Menschenrechte, der regionale F riede, die Sicherheit und Stabilität nicht 
respektiert werden müssen. Dennoch wies der Bundesminister des Aus-
wärtigen, Dr. Klaus Kinkel, darauf hin, daß kein EU-Land sich ver-
pflichten könne, künftig keine Waffen mehr in die Türkei zu liefern, auch 
wenn diese die Menschenrechte verletze, denn die Türkei sei Mitglied 
der NATO (FAZ, 26. Mai 1998). 

Obwohl die Bundesregierung ihre Ablehnung eines EU-Beitritts der 
Türkei u. a. mit den Menschenrechtsverletzungen und fehlenden demo-
kratischen Standards begründet, liegen uns einige Informationen vor, 
die auf eine verstärkte Kooperation der Militärs beider Staaten schließen 
lassen: Während eines Deutschlandbesuches des stellvertretenden tür-
kischen Oberkommandeurs General Cevik Bir, vom 25. bis 27. Februar, 
kamen nach Informationen der Turkish Daily News vom 18. März 1998 
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beide Seiten überein, die militärische Kooperation zu verstärken. Bei 
diesem Treffen sei auch ein Gegenbesuch des stellvertretenden Gene-
ralinspekteurs der Bundeswehr, Admiral Hans Frank, und des Kom-
mandeurs der Panzertruppenschule vereinbart worden. Einer Meldung 
in der türkischen Tageszeitung „Hürriyet" vom 8. Mai 1998 zufolge sol-
len der Generaldirektor der türkischen „Schnellen Eingreiftruppe" so-
wie die Direktoren für Istanbul, Ankara und Izmir am 19. Mai 1998 nach 
Deutschland kommen, um Taktik und Techniken der Robocops beim 
Einsatz in Massenveranstaltungen sowie Interventionen mit Schildern 
und anderen Mitteln zu lernen. Ferner vereinbarte der Bremer Innen-
senator, Ralf Borttscheller, eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen 
Bremen und Izmir, die „vor allem den Informationsaustausch und den 
gelegentlichen Austausch von Beamten vorsieht" (afp, 28. Mai 1998). 

Die Bundesregierung rechtfertigte ihre Waffenlieferungen an den 
Bündnispartner Türkei bisher mit zweifelhaften Zusagen der Türkei, 
diese nicht im Kurdenkonflikt einzusetzen. Ehemalige Soldaten der tür-
kischen Armee bezeugten in der Monitor-Sendung vom 7. Mai 1998, daß 
deutsche Waffen zu regelrechten Massakern an Kurden eingesetzt wer-
den und Kurden, die sich bereits ergeben hätten, mit deutschen Waffen 
ermordet wurden. Nach ihren Aussagen besteht ein Geheimbefehl, beim 
Krieg gegen Kurden keine Gefangenen zu machen (s. auch dpa, 7. Mai 
1998). 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß bei einem Besuch von 
General Cevik Bir eine Vereinbarung über die Intensivierung der 
militärischen Kooperation mit der Türkei getroffen wurde? 

Wenn ja, in welchen Bereichen ist eine verstärkte Kooperation ver-
einbart worden, und worin soll diese bestehen? 

Nein. 

2. Wer waren seine Gesprächspartner, und wurden weitere Vereinba-
rungen mit General Cevik Bir getroffen, und wenn ja, welche? 

Gesprächspartner BMVg: 

— Staatssekretär Gunnar Simon (anläßlich Höflichkeitsbesuch) 

— Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr 

— Dezernatsleiter „Zusammenarbeit Ost/Internationale Koopera-

tion" 

— Referatsleiter Fü S III 3 

— Referatsleiter Fü S VI 1 

— Referatsleiter FU S IV 6 

— Kommandeur Panzertruppenschule und General der Panzer-

truppen 

Gesprächspartner AA: 

— Staatsminister Helmut Schäfer 

Es wurden keine Vereinbarungen mit General Bir getroffen. 

3. Hat der Gegenbesuch des stellvertretenden Generalinspekteurs der 
Bundeswehr, Admiral Hans Frank, und des Kommandeurs der Pan-
zertruppenschule in der Türkei bereits stattgefunden? 

Nein. 
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a) Wenn ja, welches waren Gesprächspartner und Gegenstand des 
Besuches? 

Entfällt. 

b) Wenn nein, wann soll dieser Besuch durchgeführt werden, und 
welches sind geplante Ziele, Inhalte und Gesprächspartner? 

Eine Einladung des Kommandeurs der türkischen Panzerlehr-
division und der Panzertruppenschule an den Kommandeur der 
deutschen Panzertruppenschule und General der Panzertruppen 
für einen Gegenbesuch im Oktober 1998 ist erfolgt. Ziel ist der 

gegenseitige Informationsaustausch über die Ausbildung in der 
Panzertruppe sowie die Simulationstechnik. Gesprächspartner 
und genaues Programm wurden noch nicht festgelegt. 

4. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß der Generaldirektor der 
„Schnellen Eingreiftruppe" für die Türkei sowie die Direktoren für 
Istanbul, Ankara und Izmir sich am 19. Mai 1998 zu Ausbildungs-
zwecken in der Bundesrepublik Deutschland aufhielten, und haben 
ggf. weitere Personen an dieser Ausbildung teilgenommen? 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über einen solchen Aus-
bildungsaufenthalt türkischer Polizeioffiziere oder Angehöriger 
von Streitkräften in der Bundesrepublik Deutschland. 

a) Wo, auf wessen Initiative und in welchem Rahmen hat diese Aus-
bildung ggf. stattgefunden? 

Auf die Beantwortung der Frage 4 wird verwiesen. 

b) Haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt solche oder ver-
gleichbare Ausbildungen stattgefunden? 

Wenn ja, wer hat wann und wo an einer solchen Ausbildung teil-
genommen? 

Eine Ausbildung der in der Anfrage genannten Art hat nach 
Kenntnis der Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht stattgefunden. 

c) Sind ggf. weitere Ausbildungslehrgänge in Taktik und Techniken 
der Robocops beim Einsatz in Massenveranstaltungen sowie In-
terventionen mit Schildern und anderen Mitteln vereinbart wor-
den bzw. geplant, und wenn ja, für welchen Personenkreis? 

Nein. 
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d) In welcher Höhe belaufen sich ggf. die Kosten für diese Aus-
bildungslehrgänge, und aus welchen Budgettiteln wurden sie fi-
nanziert? 

Auf die Beantwortung der Fragen 4 bis 4 c wird verwiesen. 

5. Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, daß der Bremer In-
nensenator eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Bremen und 
Izmir vereinbart hat? 

Nein. 

a) Wenn ja, was ist Gegenstand und Inhalt der vereinbarten polizei-
lichen Zusammenarbeit? 

Entfällt. 

b) Welche weiteren Kooperationsvereinbarungen bestehen zwi-
schen einzelnen Landesinnenministerien und türkischen Sicher-
heitskräften (bitte den genauen Inhalt, Umfang und Zeitpunkt 
dieser Vereinbarungen angeben)? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung bestehen keine Koopera-
tionsvereinbarungen der Bundesländer mit türkischen Sicher-
heitskräften. 

6. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussagen ehemaliger türki-
scher Soldaten, wonach sie mit deutschen Panzern auf Personen 
schießen mußten, die sich bereits ergeben hatten? 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von der Existenz eines 

derartigen Befehls. 

a) Hat die Bundesregierung aufgrund dieser Aussagen Maßnahmen 
zur Aufklärung des Einsatzes deutscher Rüstungsgüter gegen die 
kurdische Bevölkerung unternommen, und wenn ja, welche und 
mit welchem Resultat? 

Die Bundesregierung geht den Hinweisen aus der diesbezüg-
lichen Monitor-Sendung nach. 

b) Wie hat die Bundesregierung auf die Aussagen der türkischen 
Soldaten gegenüber der türkischen Regierung bzw. dem türki-
schen Militär reagiert? 

Die Bundesregierung hat die türkischen Behörden um Aufklärung 
und Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen gebeten. 
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c) Meint die Bundesregierung nach wie vor zweifelsfrei aus-
schließen zu können, daß deutsche Schützenpanzer in dem Kur-
denkonflikt eingesetzt wurden bzw. werden, und wie begründet 
sie diese Einschätzung? 

Aufgrund der Prüfung durch das Bundesministerium der Ver-
teidigung kann auch mit dem am 7. Mai 1998 gezeigten Mate rial 
nach derzeitiger Sachlage nicht zweifelsfrei festgestellt werden, 
daß ehemals deutsche Schützenpanzer in dem Kurdenkonflikt 
zum Einsatz kamen. 

d) Verstößt nach Ansicht der Bundesregierung der von den türki-
schen Soldaten geschilderte Einsatz gegen internationale Men-
schenrechtskonventionen und den NATO-Vertrag? 

Eine rechtliche Beurteilung kann auf der Grundlage der vorge-
tragenen Schilderungen nicht vorgenommen werden. 

7. Kann die Bundesregierung die Meldungen der FAZ vom 26. Mai 1998 
bestätigen, wonach der Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Klaus 
Kinkel, den Code of Conduct für auf die Türkei nicht anwendbar hält, 
obwohl die Menschenrechte verletzt werden, und wie begründet sie 
ggf. diese Ansicht? 

a) Inwieweit stimmt die vom Bundesminister des Auswärtigen ver-
tretene Haltung über die Nicht-Anwendbarkeit des Code of Con-
duct auf die Türkei mit der Position der anderen EU-Mit-
gliedstaaten überein? 

b) Inwiefern ist nach Ansicht der Bundesregierung die Haltung des 
Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Klaus Kinkel, insbe-
sondere mit Punkt 5 a) des Code of Conduct zu vereinbaren? 

Die Bundesregierung kann diese Meldungen - jedenfalls in dieser 
Form - nicht bestätigen. 

Der am 8. Juni 1998 vom Europäischen Rat angenommene Ver-
haltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren ver-
langt nicht, daß in ein Land, in dem es zu Menschen-
rechtsverletzungen kommt, keinerlei Lieferungen von Waffen 
oder sonstigen Rüstungsgütern genehmigt werden sollen. Die 
einschlägigen Passagen des Verhaltenskodexes lauten: 

„KRITERIUM FÜNF 

Die nationale Sicherheit der Mitgliedsstaaten und der Gebiete, 
deren Außenbeziehungen in die Zuständigkeit eines Mitglieds-
staates fallen, sowie die nationale Sicherheit von befreundeten 
und verbündeten Ländern 

Die Mitgliedsstaaten berücksichtigen 

a) die möglichen Auswirkungen der geplanten Ausfuhr auf ihre 
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen sowie auf diejenigen 
von befreundeten Ländern, Verbündeten und anderen Mit-
gliedsstaaten, wobei sie anerkennen, daß hierdurch die Be-
rücksichtigung der Kriterien zur Achtung der Menschenrechte 
und über die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und 
Stabilität in einer Region nicht beeinträchtigt werden darf; ... " 
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Hieraus folgt, daß bei der Entscheidung über Rüstungsexporte die 
Bündnisinteressen und -verpflichtungen zu berücksichtigen sind. 
Daraus ergibt sich zugleich, daß diesen nicht uneingeschränkt 
Vorrang einzuräumen ist, sondern die Kriterien Zwei und Drei, wie 

nachfolgend wiedergegeben, ebenfalls zu beachten sind: 

„KRITERIUM ZWEI 

Die Achtung der Menschenrechte im Endbestimmungsland 

Die Mitgliedsstaaten werden, nachdem sie eine Bewe rtung der 

Haltung des Empfängerlandes zu den einschlägigen Grundsätzen 
in den Menschenrechtsübereinkünften vorgenommen haben, 

a) keine Ausfuhrgenehmigung erteilen, wenn eindeutig das Ri-
siko besteht, daß das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zur internen 

Repression benutzt werden könnte; ... " 

„KRITERIUM DREI 

Die innere Lage im Endbestimmungsland, als Ergebnis von 

Spannungen oder bewaffneter Konflikte 

Die Mitgliedstaaten werden keine Ausfuhren genehmigen, die im 
Endbestimmungsland bewaffnete Konflikte heraufbeschwören 
bzw. verlängern oder bestehende Spannungen oder Konflikte 
verschärfen würden. " 

Gemäß den rüstungsexportpolitischen Grundsätzen der Bundes-
regierung von 1982 sind Ausfuhren von Kriegswaffen und son-
stigen Rüstungsgütern in NATO-Staaten grundsätzlich nicht zu 
beschränken, es sei denn, daß aus besonderen politischen Grün-
den in Einzelfällen eine Beschränkung geboten ist. Auf dieser 
Grundlage prüft die Bundesregierung seither Anträge auf Rü-
stungsexporte in die Türkei unter Berücksichtigung der inneren 
Situation stets sehr genau. Dabei wendet sie schon seit langem 
auch die o. g. Kriterien an, die jetzt im EU-Verhaltenskodex fest-
gelegt wurden. 

Aufgrund des oben Gesagten sieht die Bundesregierung keinen 
Widerspruch zwischen ihrer Anwendung des Verhaltenskodexes 
und derjenigen anderer EU-Mitgliedstaaten. 

 





 


